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Wien, 31.3.2021 

Aus dem Bundesvorstand: 

Coronabedingt gibt es aktuell natürlich auch im ÖSKB keine größeren Sitzungen. 
Die anfallenden Themen werden in Abständen von 2 Wochen bei einem Jour-Fixe 
des Präsidiums diskutiert & behandelt. Für viele Themen, die über die „Alltagsar-
beit“ hinausgehen, sind natürlich Entscheidungen des Bundesvorstandes erforder-
lich – diese wurden per Umlaufbeschluss herbeigeführt – das wird bei Bedarf auch 
weiterhin so erfolgen.   

Der ÖSKB informiert hier über 2 Umlaufbeschlüsse der letzten Wochen und die 
entsprechenden einvernehmlichen Beschlüsse, die nach unserer Ansicht in den 
schwierigen Corona-Zeiten zumindest finanziell eine kleine Hilfe sein können – für 
die Landesverbände ebenso wie für deren Aktive: 

1. Aussetzung der Indexierung 2021 

Antrag: Aufgrund der aktuellen Situation zufolge Corona seit März 2020 soll die 

auf den VP-Index bezogene und seit 2019 fällige generelle ÖSKB Gebührener-
höhung um ein weiteres Jahr (wie auch schon 2020) verschoben werden – also 
auf den Berechnungspunkt Index 31.03.2022 und mit der daraus resultierenden 
Wirksamkeit per 01.07.2022. 

Die Zustimmung des Bundesvorstands erfolgte stimmeneinhellig – die Indexan-

gleichung wird weiter ausgesetzt. Damit ersparen sich Aktive ebenso wie Landes-
verbände für die Sportjahre 2019-2020 & 2020-2021 sowie jetzt auch für 2021-2022  
bereits für 3 Sportjahre die Indexanpassung. 

2. Herabsetzung Jahresgebühr 2021-2022 

Antrag: Aufgrund der Corona-Pandemie ist den Vereinen eine direkte Erleichte-

rung einmalig und ohne rechtlichen Anspruch auf spätere Vorgänge und Entschei-
dungen für das Sportjahr 2021-2022 zu gewähren. Die Erleichterung bezieht sich 
auf eine Reduzierung der Jahresgebühr 2021-2022 (für SpielerInnen) von € 14,50 
auf € 12,00 unter der Voraussetzung, dass der jeweilige Landesverband die Redu-
zierung zumindest in der vorgeschlagenen Höhe von € 2,50 an seine Vereine 
weitergibt.  
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Die Zustimmung des Bundesvorstands erfolgte stimmeneinhellig – die perso-

nenbezogene Jahresgebühr wird für das kommende Sportjahr reduziert. Ob gege-
benenfalls fürs kommende Sportjahr auch einzelne LV in gleicher Höhe auf ihre 
allfälligen Aufschläge verzichten können, wird von der jeweiligen Situation und den 
seit Frühjahr 2020 angefallenen Aufwendungen abhängen  

3. Weitere Maßnahmen geplant 

Die Nenngelder für die Mannschaften der Bundesligen im Bereich Classic werden 
für die kommende Saison deutlich reduziert.  

Im Bowling bleibt für 2021-2022 & 2022-2023 der Spielpreis bei STM/ÖM für die 
TeilnehmerInnen unverändert – das dadurch weiter erhöhte Defizit aus den natio-
nalen Bewerben trägt der ÖSKB als zusätzliche „Sportförderung“. 

Zusätzlich wird der ÖSKB die Aussetzung der Indexanpassung und die Gebühren-
reduktion per Homepage und über Facebook veröffentlichen.  

Für die fällige Abnahme aller Bowlinganlagen wird eine ressourcenschonende und 
kostensparende Vorgangsweise geplant. 

 
 

Für den Bundesvorstand 

 
 
PS: der ÖSKB wird auch diese Info wie üblich per 
Homepage & Facebook veröffentlichen  


